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Vorwort 

Gemäß § 4 UUG 2005 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der 
Ursache des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur 
Vermeidung ähnlicher oder gleichartig gelagerter Vorfälle in der Zukunft beitragen 
können. Die rechtliche Würdigung der Umstände und Ursachen ist ausdrücklich nicht 
Gegenstand der Untersuchung. Es ist daher auch nicht der Zweck dieses 
Untersuchungsberichtes, ein Verschulden festzustellen oder Haftungsfragen zu klären 
(siehe Art. 20 Abs. 4 der RL (EU) 2016/798). Der Untersuchungsbericht hat gemäß § 15 
Abs. 2 UUG 2005 dabei die Anonymität aller Beteiligten derart sicherzustellen, dass 
jedenfalls keine Namen der beteiligten Personen enthalten sind.  

Die im Untersuchungsbericht zitierten Regelwerke beziehen sich grundsätzlich auf die zum 
Zeitpunkt des Vorfalls gültige Fassung, ausgenommen es wird im Untersuchungsbericht 
ausdrücklich auf andere Fassungen Bezug genommen, oder auf Regelungen hingewiesen, 
die erst nach dem Vorfall getroffen wurden. 

Gemäß § 14 Abs. 2 UUG 2005 sind inhaltlich begründete Stellungnahmen im endgültigen 
Untersuchungsbericht in dem Umfang zu berücksichtigen, als sie für die Analyse des 
untersuchten Vorfalls von Belang sind. Dem Untersuchungsbericht sind alle inhaltlich 
begründeten, rechtzeitig eingelangten Stellungnahmen als Anhang anzuschließen. 

Gemäß § 16 Abs. 3 UUG 2005 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 RL (EU) 2016/798 werden 
Sicherheitsempfehlungen an die Sicherheitsbehörde und, sofern es die Art der 
Empfehlung erfordert an andere Stellen oder Behörden, welche die 
Sicherheitsempfehlung in geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Vorfällen umsetzen 
können, oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre 
Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berücksichtigt und 
gegebenenfalls umgesetzt werden. 

Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 
Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die 
Untersuchungsstelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die 
Empfehlung ergriffen wurden oder geplant sind (siehe Art. 26 Abs. 3 RL (EU) 2016/798). 
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Hinweis 

Dieser Untersuchungsbericht darf ohne Quellenangabe und ausdrücklicher 
Genehmigung der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes, nicht auszugsweise 
wiedergegeben werden. 

Gemäß § 15 Abs. 2 UUG 2005 hat der Untersuchungsbericht generell die Anonymität der 
am Vorfall beteiligten Personen zu wahren. Wurde Personen oder Stellen Anonymität 
gewährt, so ist dies in Entsprechung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 an der 
jeweiligen Stelle anzugeben. 

Auf in diesem Bericht eingebundenen Darstellungen der Gegenstände und Örtlichkeiten 
(Fotos) sind eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen 
und Einsatzkräfte zu sehen und gegebenenfalls anonymisiert. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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1 Zusammenfassung 

Hergang 

Am 30. April 2023, um ca. 21:40 Uhr, kam es auf der Strecke 19401 (Parndorf – 
Staatsgrenze bei Kittsee) im Bahnhof Kittsee auf Weiche 5 zu einer Flankenfahrt (seitliche 
Kollision) zwischen den Güterzügen Z 44610 und Z 40592. 

Folgen 

Bei diesem Vorfall wurden keine Personen verletzt oder getötet, allerdings entstanden 
Schäden an den beiden Zügen samt deren Ladung sowie an der Infrastruktur in Höhe von 
ca. 3.700.000 €. 

Ursächlicher Faktor 
Als ursächlicher Faktor ist die Verwechslung der Ausfahrsignale „H2“ und „H4“ und das 
damit verbundene Beschleunigen auf 70 km/h durch den:die Tfzf des Z 40592 
anzusehen. [18] [19] 

Beitragende Faktoren 
Ein dem Ausfahrsignal „H2“ zugeordneter 500 Hz Magnet am Standort des Schutzsignals 
„Sch202R“, welcher die Flankenfahrt verhindern hätte können, war zum Vorfallzeitpunkt 
nicht verbaut. [14] [37] 

Der bauliche Abstand zwischen dem überfahrenen Ausfahrsignal „H2“ und der 
Grenzmarke (Gefahrenpunkt) betrug 70 m. 

Dieser Abstand, in Kombination mit dem fehlenden 500 Hz Magneten und einer zulässigen 
Geschwindigkeit von 100km/h auf ein „HALT“ zeigendes Signal, stellt ein erhöhtes Risiko 
für Zugkollisionen dar. 
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Systemischer Faktor 
Entfällt. 

Sicherheitsempfehlungen 

Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 
Gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 ist eine Sicherheitsempfehlung ein Vorschlag zur Verhütung 
von Vorfällen auf Grundlage von Informationen, die sich im Zuge der 
Sicherheitsuntersuchung ergeben haben. Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich 
im Rahmen der Untersuchungsberichte herausgegeben und dürfen in keinem Fall 
Aussagen oder Vermutungen zu Fragen der Schuld oder Haftung enthalten. 

Von einer Sicherheitsempfehlung wird abgesehen, da der Abschluss des aufgrund der 
Flankenfahrt im Bf Niklasdorf vom 12. Februar 2018 eingeleiteten Nachrüstprogramms mit 
500 Hz Magneten, für einen Vorsignalabstand von mehr als 1250m zwischen Vorsignal und 
dazugehörigem Hauptsignal mit Ende des dritten Quartals 2024 geplant ist. 
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Summary 

Course of occurrence 

At around 9:40 pm on 30 April 2023, there was a side-on collision between freight trains 
44610 and 40592 on route 19401 (Parndorf–national border near Kittsee) on turnout 5 in 
Kittsee railway station. 

Consequences 

No one was injured or killed in this incident, but damage amounting to roughly 
€ 3,700,000 was caused to the two trains including their freight and to the infrastructure. 

Causal factor 
The cause was found to be a mix-up of the exit-signals “H2” and “H4” and the resulting 
acceleration to 70 km/h by the driver of train 40592. [18] [19] 

Contributing factors 
A 500 Hz magnet allocated to the exit-signal “H2” at the location of the protection-signal 
“Sch202R” that could have prevented the side-on collision was not fitted at the time of 
the incident. [14] [37] 

The structural distance between the exit-signal “H2” that was passed and the fouling point 
indicator (danger point) was 70 m. 

This distance, combined with the lack of a 500 Hz magnet and a permissible speed of 100 
km/h when a signal is showing “STOP”, represents an increased risk for train collisions. 

Systemic factor 
None. 
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Safety recommendations 

Safety recommendations according to § 16 paragraph 1 UUG 2005 
Article 16 para. 1 of the 2005 Austrian Accident Investigation Act (UUG 2005) lists a safety 
recommendation as one of the proposed ways of preventing incidents based on 
information that emerged during the safety inspection. Safety recommendations are 
made as part of investigation reports as a basic principle and must never include any 
statements or conjecture about questions of guilt or liability. 

No safety recommendation is being made because the retrofit programme for 500 Hz 
magnets for a pre-signal distance of more than 1,250 m between the pre-signal and 
associated main-signal that was initiated due to the side-on collision that occurred at 
Niklasdorf railway station on 12 February 2018 is scheduled to be concluded at the end of 
the third quarter of 2024. 



 

 

Untersuchungsbericht  11 von 96 

2 Die Untersuchung und ihr Kontext 

2.1 Entscheidung über die Durchführung einer Untersuchung 

Die Entscheidung zur Einleitung bzw. Durchführung einer Untersuchung durch die 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes fiel am 05. Mai 2023. 

2.2 Begründung der Entscheidung 

Da es sich bei dem gegenständlichen Unfall um einen schweren Unfall gemäß § 5 Abs. 3 
UUG 2005 handelt, wurde eine Sicherheitsuntersuchung nach § 9 Abs. 2 UUG 2005 in 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet. 

2.3 Umfang und Grenzen der Untersuchung 

Der Gegenstand der Untersuchung umfasst: 

• den Ablauf des Unfalls und des Notfallmanagements 
• die betrieblichen Gegebenheiten 
• die vorhandene Infrastruktur 
• das beteiligte rollende Material 
• die relevanten Regelwerke 
• die Auswertung technischer Aufzeichnungen, Befragungen und sonstiger 

Informationen 
• die Analyse aller, zum Unfall beitragenden Arten von Faktoren 
• die Überprüfung der durch die nationale Sicherheitsbehörde durchgeführten 

Aufsichtstätigkeiten 

2.4 Untersuchungsteam 

Das Untersuchungsteam setzt sich aus zwei Untersuchungsbeauftragten der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes zusammen. 
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Die Sicherheitsuntersucher:innen verfügen über Abschlüsse höherer technischer 
Lehranstalten sowie Aus-und Fortbildungen im Bereich der Eisenbahn (Betrieb, 
Fahrzeugtechnik, Sicherungstechnik, etc.). 

2.5 Untersuchungsverfahren (Kommunikations- und 
Konsultationsprozess) 

Mit den an diesem Vorfall beteiligten Personen und Stellen wird während der 
Sicherheitsuntersuchung korrespondiert. Diese Korrespondenzen gelten als 
untersuchungsrelevante Aufzeichnungen und werden gem. § 5 Abs. 14 UUG 2005 und Art. 
3 Z 14 RL (EU) 2016/798 zur Feststellung der Ursache des Vorfalls herangezogen. 

2.6 Beschreibung der Kooperation der beteiligten Stellen 

Die Kommunikation mit den Beteiligten hat beidseitig auf einer respektvollen und 
professionellen Ebene stattgefunden. 

Sämtliche Fristen wurden von den beteiligten Stellen eingehalten, bzw. wurde vor Ablauf 
der Frist, mit einer ausreichenden Begründung um Fristerstreckung ersucht, welche 
anschließend eingehalten wurde. 

2.7 Untersuchungsmethoden und -techniken 

Nach der fernmündlichen Meldung des Vorfalls durch die Verkehrsleitzentrale, traf der:die 
bereitschaftshabende Sicherheitsuntersucher:innen die Entscheidung, eine Untersuchung 
vor Ort durchzuführen. Hierbei wurden relevante Informationen bzw. Dokumente 
gesichert, Schäden dokumentiert und Gespräche mit den beteiligten Unternehmen und 
Organisationseinheiten geführt. 

Mit der Einleitung der Untersuchung wurden die für die Untersuchung benötigten 
Unterlagen und Informationen aller Beteiligten eingeholt. 
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2.8 Schwierigkeiten und besondere Herausforderungen 

Entfällt. 

2.9 Zusammenarbeit mit Justiz 

Das zum gegenständlichen Vorfall eingeleitete Verfahren durch die Staatsanwaltschaft 
Eisenstadt wurde 28. Juni 2023 eingestellt, da es zu keiner Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit einer anderen Person von mehr als 14-tägiger Dauer kam bzw. es sich 
nicht um eine grobe Fahrlässigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 StGB handelte. 

2.10 Sonstige Informationen 

Die zuständigen Eisenbahnbehörden sind gemäß § 12 EisbG der Landeshauptmann von 
Burgenland und die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie. 
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3 Beschreibung des Ereignisses 

a) Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe 

1. Ereignisart 
Flankenfahrt zwischen zwei Güterzügen 

2. Zeitpunkt und Ort des Vorfalls 
Der Unfall ereignete sich am Sonntag, den 30. April 2023, um ca. 21:40 Uhr im Bahnhof 
Kittsee. 

Abbildung 1 Skizze Eisenbahnlinien Österreich 

 

Quelle: BMK 
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Abbildung 2 Lageskizze Bf Kittsee 

 

Quelle: IB/SUB 

In der Abbildung 2 sind die Fahrtverläufe der Züge 40592 (in der Farbe Rot) und 44610 (in 
der Farbe Blau) eingezeichnet. Die Stelle der Kollision (Weiche 5) ist jene, an der der rote 
Pfeil auf die blaue Linie trifft. 

3. Örtlichkeit und örtliche Verhältnisse 
Der ggst. Vorfall ereignete sich auf der Strecke 19401 Parndorf (Parndorf – Staatsgrenze 
bei Kittsee) am Hauptgleis im Streckenkilometer 18,900 auf der Weiche Nr. 5, kurz vor der 
Autobahnüberführung (Nordost Autobahn, E58 im Abschnitt A6.12). 

Es herrschten keinerlei örtliche Besonderheiten wie z.B. Baustellen. 

Witterung; Sichtverhältnisse 
Zum Zeitpunkt des Vorfalls (ca. 21:40 Uhr) war es im Bahnhof Kittsee bereits dunkel, 
allerdings gab es keine, durch Witterung bedingte Einschränkungen der Sichtverhältnisse. 
Es herrschten +11°C, bei einer Windstärke von ca. 8 km/h aus nördlicher Richtung. [4] 
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4. Todesfälle, Verletzungen und Sachschäden 

Abbildung 3 Frontalansicht der Unfallstelle 

 

Quelle: SUB 

Abbildung 3 zeigt das entgleiste Tfz der RPA sowie den ersten Wagen der RCA nach der 
Zugtrennung. Diese sind in Fahrtrichtung gesehen unter bzw. kurz nach der 
Autobahnüberführung auf der Eisenbahnkreuzung zum Stillstand gekommen. 

Todesfälle und Verletzungen 
Bei diesem Vorfall wurden keine Personen verletzt oder getötet. 

Der:Die Tfzf des Z 44610 gab an, sich bei der Kollision den Kopf gestoßen zu haben, lehnte 
allerdings eine Untersuchung im Krankenhaus mittels Revers ab. Zum Zeitpunkt der 
Einvernahme durch die Polizei lagen keinerlei körperliche Beschwerden vor. [10]  
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Schäden an Fahrzeugen, Infrastruktur und Umwelt 
• Z 40592: es wurden noch keine genauen Zahlen übermittelt 
• Z 44610: 380.500 € [7] 
• Infrastruktur: 1.600.000 € 

Tabelle 1 Betroffene Wagen Z 44610 [6] 

Wagennummer Ladezustand Entgleisung 

21 56 0147 213-1 beladen Nein 

21 56 0147 016-8 beladen Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 1 
Fahrtrichtung: links 

33 84 7933 555-0 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 2 
Fahrtrichtung: links 

33 80 7849 583-9 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 (umgekippt) 
Fahrtrichtung: links 

21 56 0147 116-6 beladen Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 1 

37 80 7932 301-0 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 
Fahrtrichtung: links 

31 56 5375 012-7 beladen Nein 

33 56 7958 178-5 beladen 
RID; UN-Nr.:2031 
Salpetersäure 

Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 (umgekippt) 
Fahrtrichtung: links 

37 80 7932 309-3 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 (umgekippt) 
Fahrtrichtung: links 

31 56 5377 121-4 beladen Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 (umgekippt) 
Fahrtrichtung: links 

Tabelle 2 Betroffene Wagen Z 40592 [8] 

Wagennummer Ladezustand Entgleisung 

91 54 7386.017-8 Lok Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 
Fahrtrichtung: rechts 

33 54 4960 406-5 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 6 (umgekippt) 
Fahrtrichtung: rechts 

33 54 4960 629-2 beladen Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 6 
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Wagennummer Ladezustand Entgleisung 

Fahrtrichtung: rechts 

33 54 4663 542-7 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 4 
Fahrtrichtung: rechts 

33 54 4960 924-7 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 2 
Fahrtrichtung: rechts 

33 54 4694 518-0 leer Ja, Anzahl der entgleisten Achsen: 2 
Fahrtrichtung: rechts 

Schäden an Fracht, Gepäck und anderes Eigentum 
• Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft: 30.000 € [7] 
• METRANS Railprofi Austria GmbH: es wurden noch keine genauen Zahlen übermittelt 

5. Andere Folgen 
Aufgrund der Wiederherstellungs- bzw. Aufräumarbeiten erfolgte in Kittsee eine 
Gleissperre. Das Gleis 201 wurde am 09. Mai 2023 um 00:22 Uhr, die Gleise 202 und 204 
am 16. Mai 2023 um 17:25 Uhr, ohne Einschränkung freigegeben. [9] [25] 

6. Beteiligte Personen und Stellen, Schnittstellen 
• IB – ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 

− Fahrdienstleiter:in (örtlich besetzt) (Fdl) 
− Fdl Notfallkoordinator:in (Noko) 
− Fdl Zuglenkung (Zl) 

• EVU 1 – Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft 
− Triebfahrzeugführer:in (Tfzf) 

• EVU 2 – METRANS Railprofi Austria GmbH 
− Triebfahrzeugführer:in (Tfzf) 

• Fahrzeughalter 
• Fahrzeughersteller 
• Polizei 
• Feuerwehr 
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7. Beteiligte Fahrten 

Tabelle 3 Fahrt-/Zugnummer 44610 [1] [2] [11] [17] 

 44610 

EVU Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft 

Zugart Güterzug 

Zuglauf Bratislava Petrzalka nach  
Wien Zentralverschiebebahnhof 

Zugsicherungssystem Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Triebfahrzeug 9181 1116 111-6 

Wagenanzahl 26 

Gesamtgewicht 1334 t 

Gesamtlänge 379 m 

Buchfahrplan / Fahrplanmuster Heft 701 / M50110 

Fahrplanhöchstgeschwindigkeit  100 km/h 

Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Kollision 35 km/h 

Bremshundertstel erforderlich / vorhanden 68 / 79 

Besetzung 1 Triebfahrzeugführer:in 

Einstellungsregister Alle Wagen waren zum Zeitpunkt des Vorfalls im 
europäischen Fahrzeugregister registriert 

Tabelle 4 Fahrt-/Zugnummer 40592 [1] [3] [8] [12] [16] 

 40592 

EVU METRANS Railprofi Austria GmbH 

Zugart Güterzug 

Zuglauf Bratislava Petrzalka nach Breclav pred 

Zugsicherungssystem Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) 

Triebfahrzeug 9154 7386 017-8 
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 40592 

Wagenanzahl 24 

Gesamtgewicht 1257 t 

Gesamtlänge 645 m 

Buchfahrplan / Fahrplanmuster Heft 701 / M50108 

Fahrplanhöchstgeschwindigkeit 100 km/h 

Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Kollision 52 km/h 

Bremshundertstel erforderlich / vorhanden 68 / 88 

Besetzung 1 Triebfahrzeugführer:in 

Einstellungsregister Alle Wagen waren zum Zeitpunkt des Vorfalls im 
europäischen Fahrzeugregister registriert 

8. Infrastruktur und Signalsystem 
Die Strecke 19401 ist eingleisig (Klasse D4) und wird elektrisch (15 kV mit 16,7 Hz) 
betrieben. Diese Strecke wird durch die Fahrdienstleitung im Bf Kittsee fernbedient und 
durch das Zugsicherungssystem PZB (Punktförmige Zugbeeinflussung) gesichert. 

Dem einfahrenden Z 40592 wurde die Einfahrt mit dem Signalbegriff „FREI mit 60km/h“ 
und einer Aufwertung mittels „Geschwindigkeitsanzeiger 10“, also mit einer 
Geschwindigkeit von 100 km/h, signalisiert. Dem stehenden Z 44610 wurde die Ausfahrt 
mit dem Signalbegriff „Frei mit 60km/h“ signalisiert. 

Der Abstand zwischen dem Einfahrsignal „Z“ und dem Ausfahrsignal „H2“ beträgt ca. 
1655m. Der Abstand zwischen dem überfahrenen Signal und der dazugehörigen 
Grenzmarke (Gefahrenpunkt) beträgt ca. 70 m. 

Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren keine 500 Hz Magneten im Bf Kittsee verbaut. 

Bei der Sicherungsanlage handelt es sich um ein elektronisches Mittelstellwerk der 
Bauform SIEMENS (EBO 1). [1] [5] [23] 
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9. Sonstige Informationen 
Das Buchfahrplan-Heft 701 erlaubt gemäß Muster 50108 (geltend für die Z 40592) und 
Muster 50110 (geltend für die Z 44610) eine maximale Geschwindigkeit von 100km/h im 
Bahnhof Kittsee. [11] [12] 

b) Sachliche Beschreibung 

1. Ereignisbeschreibung 
Z 44610 (Richtung Wien fahrend) stand am Gleis 204 beim „HALT“-zeigenden 
Ausfahrsignal „H4“ und wartete aufgrund der Eingleisigkeit der Strecke/des 
Streckenabschnitts die Zugkreuzung mit dem REX 7765 (planmäßig um 21:36:50 Uhr aus 
Richtung Wien kommend) ab. Nach erfolgter Einfahrt des REX 7765 auf Gleis 201 stellte 
die Fahrdienstleitung um 21:37 Uhr eine Zugstrasse für Z 44610 vom Ausfahrsignal „H4“ in 
Richtung Bf Gattendorf und Z 44610 fuhr nach kurzer Verzögerung los. [1] [17] [23] [24] 

Um 21:37 Uhr passierte Z 40592 (von Bratislava Richtung Wien kommend) das 
Einfahrsignal „Z“, welches „FREI mit 60km/h“ und eine Aufwertung mittels 
Geschwindigkeitsanzeiger 10 (100 km/h) signalisierte. Am Einfahrsignal „Z“ befindet das 
Ausfahrvorsignal „h“, welches dem:der Tfzf „VORSICHT“ signalisierte. 

Das Signal „VORSICHT“ wurde durch den:die Tfzf des Z 40592 wahrgenommen. Dies wird 
durch die Reduktion der Geschwindigkeit im Laufe der Einfahrt ersichtlich. 

Im Anschluss befuhr Z 40592 die Weiche 53 und wechselte somit auf das Gleis 302. 
Währenddessen kreuzte Z 40592 den auf Gleis 301 befindlichen REX 7765, welcher zu 
diesem Zeitpunkt am Bahnsteig 1 im Bf Kittsee stand. 

Um 21:38:13 Uhr erreichte Z 40592 seine geringste gefahrene Geschwindigkeit von ca. 35 
km/h. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Signalverwechslung bei einer Distanz 
von etwas mehr als 800 m zu den Ausfahrsignalen „H2“ und „H4“. 

Um 21:38:41 befuhr Z 40592 die Weiche 31 mit bereits ca. 45 km/h. Diese Weiche 
befindet sich unmittelbar nach dem Schutzsignal „302 H“, welches dem:der Tfzf 
„Fahrverbot aufgehoben“ signalisierte, sodass in den nächsten Fahrwegabschnitt 
eingefahren werden durfte. 
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Beim Realisieren des „HALT“-zeigenden Ausfahrsignals „H2“ leitete der:die Tfzf des Z 
40592 um 21:39:24 Uhr bei einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h eine Schnellbremsung 
ein. 

Ein Anhalten vor dem „HALT“-zeigenden Ausfahrsignal „H2“ bzw. 70 m danach an der 
Grenzmarke (Gefahrenpunkt) war jedoch aufgrund der Geschwindigkeit nicht mehr 
möglich und es kam zur Kollision. 

In Folge dieser Signalüberfahrung fuhr um 21:39:34 Uhr Z 40592 dem Z 44610 in 
Fahrtrichtung gesehen rechts in die Flanke und entgleiste anschließend/daraufhin. [1] [16] 

[18] [19] [23] 

Abbildung 4 Drohnenaufnahme der Unfallstelle 

 

Quelle: Polizei/SUB 
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Abbildung 4 zeigt eine Drohnenaufnahme aus der Nacht des Vorfalls. Darauf sind die noch 
vor und teils unter der Autobahnüberführung entgleisten Wagen beider Züge zu erkennen 
sowie der vordere Teil des abgerissenen Z 44610, welcher bereits die Weiche 3 erreicht 
hat. 

Ereigniskette 

Tabelle 5 Ablauf der Ereignisse [1] [16] [17] [19] [23] [24] [40] [41] 

Zeitpunkt Beschreibung 

21:31:40:650 Uhr Z 40592 beginnt seine Fahrt in Bratislava Petrzalka (bis zur österreichischen 
Staatsgrenze als EVU METRANS /Danubia/, a.s. [41]) 

21:37:25:006 Uhr Ausfahrsignal „H4“ schaltet für Z 44610 auf „Frei mit 60km/h“ mit Aufwertung 
mittels Geschwindigkeitsanzeiger 9 (90 km/h) 

21:37:30:350 Uhr Z 40592 1000 Hz Beeinflussung am Einfahrsignal „Z“ im Bf Kittsee 

21:37:30:950 Uhr Tfzf Z 40592 betätigt die Wachsamkeitstaste 

21:37:42:620 Uhr Z 44610 setzt sich in Bewegung 

21:38:13:000 Uhr Zu diesem Zeitpunkt fährt Z 40592 seine niedrigste Geschwindigkeit (ca. 35 
km/h) 

21:39:24:750 Uhr Tfzf Z 40592 leitet nach dem Bemerken der Signalverwechslung, bei einer 
Geschwindigkeit von 70 km/h, eine Schnellbremsung (Entleerung der 
Hauptluftleitung) ein 

Ca. 21:39:34 Uhr Z 40592 kollidiert am Gefahrenpunkt mit Z 44610 und entgleist 

21:39:38:700 Uhr Z 44610 registriert einen Geschwindigkeitsverlust bei ca. 35 km/h 

21:39:40:110 Uhr Z 44610 Hauptschalter aus 

21:39:42:400 Uhr Z 40592 kommt entgleist zum Stillstand 

21:39:43:730 Uhr Z 44610 registriert eine Änderung des Hauptluftleitungsdruckes bei ca. 31 km/h 

21:39:52:300 Uhr Tfz Z 44610, samt nicht abgerissener Wagen kommt zum Stillstand 
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2. Notfallmaßnahmen 

Notfallverfahren Eisenbahn 

Tabelle 6 Notfallverfahren Eisenbahn [9] [33] 

Zeitpunkt Beschreibung  

30. April 2023 
21:46 Uhr 

ÖBB Einsatzleiter:in informiert 

21:50 Uhr Keine Fahrten im Bf Kittsee 

21:56 Uhr Freischaltung der Oberleitung 

22:10 Uhr ÖBB Einsatzleiter:in eingetroffen 

22:29 Uhr Unfallort von der Feuerwehr großräumig abgesperrt 
Brand der Umgehungsleitung (Kabelschacht neben den Gleisen) im 
Bereich der letzten (umgestürzten) Wagen 

22:57 Uhr Erdung der Oberleitung (erst nach der Freigabe durch die Feuerwehr 
möglich) 

23:07 Uhr Wegen möglicher Beschädigungen der Brückensteher wird 
nach Rücksprache mit dem Landespolizeidirektions-Journaldienst 
eine Sperre der Teilstrecke der A6 von Kittsee bis zur Staatsgrenze 
angeordnet 

01. Mai 2023 
02:59 Uhr 

GLA an der Unfallstelle ist beendet 
GLA Mannschaft begibt sich nun nach Bruck an der Leitha zur 
Niederschrift 

03:28 Uhr Übergabe der Einsatzleitung 

04:42 Uhr Autobahnbrücke wird durch eine:n Statiker:in der ASFiNAG wieder 
freigegeben 

05:17 Uhr Gleissperre im gesamten Bf Kittsee (Ktt) (alle Gleise zwischen 
Einfahrsignal „A“ und Einfahrsignal „Z“) 

06:32 Uhr Gemeinschaftlicher Lokalaugenschein ist beendet 

15:00 Uhr Regionaler und zentraler Ereignisstab wird einberufen 

02. Mai 2023 Gefahrgut konnte restlos aus den verunfallten Wagen abgepumpt 
werden 

04. Mai 2023 
11:17 Uhr 

Alle Wagen sind geborgen 
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08. Mai 2023 Von 05:00 Uhr bis 08:30 Uhr können im nicht-Personen-Verkehr 
keine adHoc-Trassen vergeben werden. In den übrigen Zeiträumen 
kann der nicht-Personen-Verkehr abgewickelt werden (keine 
Kreuzungsmöglichkeit in Bf Ktt) 

09. Mai 2023 
00:22 Uhr 

Gleis 201 in Bf Ktt ist wieder frei und befahrbar für den 
elektronischen Betrieb 

15. Mai 2023 
10:14 Uhr 

Alle in den Bf Gtt und Bf Ktt abgestellten Wagen sind abtransportiert 

23:59 Uhr Alle betrieblichen Maßnahmen enden 

16. Mai 2023 
17:05 Uhr 

Gleissperre aufgehoben 

17:25 Uhr Gleis 204 und Gleis 202 ohne Einschränkung freigegeben 

Notfallverfahren öffentliche Dienste 
Zwei Polizeistreifen befanden sich am Weg zur Polizeiinspektion Kittsee, als diese die 
Folgen der Flankenfahrt am Bahnübergang entlang der Autobahnbrücke der A6 
wahrnehmen konnten. Via Funk wurde eine dritte Streife im unmittelbaren Nahbereich 
kontaktiert, welche sich ebenfalls zur Unfallstelle begab. 

Am Unfallort eingetroffen, nahmen diese Kontakt zu den Triebfahrzeugführer:innen auf. 
Beide Tfzf gaben gegenüber der Polizei an, dass es sich bei den von ihnen geführten Zügen 
um Güterzüge handle, weshalb zwar keine Bahnbenützenden involviert seien, allerdings 
Gefahrengut transportiert werde. 

Weitere Polizeistreifen samt gefahrstoffkundigem Organ (GKO) begaben sich zum 
Einsatzort und informierten den:die ÖBB Notfallkoordinator:in sowie die Freiwillige 
Feuerwehr. 

Die Freiwillige Feuerwehr Kittsee rückte mit 20 Einsatzkräften sowie mit 
Rüstlöschfahrzeug, Kleinlöschfahrzeug, Versorgungsfahrzeug und Tanklöschfahrzeug zur 
Unfallstelle aus. 

Ein Schadstoffzug der FF Neusiedl am See und FF Bruckneudorf/Kaisersteinbruch mit 
insgesamt 23 Einsatzkräften samt Kleinrüstfahrzeug Syncro, schwerem Rüstfahrzeug, 
Versorgungsfahrzeug, Katastrophenhilfsdienst und Hilfeleistungsfahrzeug rückte ebenfalls 
zur Unfallstelle aus. 
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Durch den:die ÖBB Notfallkoordinator:in wurde um 22:00 Uhr die Warnung „Achtung 
Oberleitung gerissen, Lebensgefahr“ durchgegeben. Das auf der Zufahrt befindliche GKO 
legte aufgrund der Information über das Gefahrengut einen Sperrradius von 200 m bis zur 
weiteren Untersuchung der Substanz fest. 

Der Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wurde um 22:30 Uhr über 
den Vorfall in Kenntnis gesetzt. 

Um 22:57 Uhr wurde nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr die Oberleitung zur Erdung 
freigegeben. 

Nach Rücksprache mit dem Landespolizeidirektions-Journaldienst um 23:07 Uhr wurde 
aufgrund der möglichen Beschädigungen der Brückensteher eine Sperre der Teilstrecke 
der A6 von Kittsee bis zur Staatsgrenze angeordnet. 

Es wurde mit beiden Triebfahrzeugführer:innen Alkomattests durchgeführt, welche beide 
negative Ergebnisse brachten. [9] [26] 
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4 Auswertung des Ereignisses 

a) Aufgaben und Pflichten 

1. Eisenbahnunternehmen und/oder Infrastrukturbetreiber 
Der IB hat bereits vor dem ggst. Vorfall, gemäß seinem eigenen Regelwerk „13.01.02 - 
Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB)“, die Notwendigkeit einer Nachrüstung von 500 Hz 
Magneten im Bahnhof Kittsee erkannt und diese ursprünglich für den November 2023 
(mit einer Frist bis 31. Dezember 2023) geplant. 

Die Nachrüstung wurde aufgrund des ggst. Vorfalls vorgezogen und mit 15. Mai 2023 
abgeschlossen. Es wurden die Signale „H1“, „H2“, „H4“, „Sch201R“, „Sch202R“, „Sch204R“, 
„R1“ und „R2“ mit einem 500 Hz Magnet nachgerüstet. [14] 

2. Instandhaltungsbetriebe 
Entfällt. 

3. Hersteller von Schienenfahrzeugen / sonst. Eisenbahnprodukte 
Entfällt. 

4. Nationale Sicherheitsbehörde und/oder Eisenbahnagentur der EU 
Gemäß § 215 Abs. 1 EisbG 1957 hat die Behörde die kontinuierliche Einhaltung der den 
Eisenbahnunternehmen und den Eisenbahninfrastrukturunternehmen obliegenden 
Verpflichtung, ein Sicherheitsmanagementsystem anzuwenden, zu beaufsichtigen.  

Die Sicherheitsmanagementsysteme der Unternehmen werden dabei im Rahmen von 
anlassbezogenen und anlasslosen Überwachungsterminen stichprobenartig überprüft. Nähere 
Informationen zu den Überwachungsterminen finden sich unter Punkt Ergebnisse der 
Aufsichtstätigkeit der nationalen Sicherheitsbehörden. 
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5. Benannte Stellen, bestimmte Stellen und/oder 
Risikobewertungsstellen 

Entfällt. 

6. Zertifizierungsstellen der Instandhaltungsbetriebe 
Entfällt. 

7. Sonstige vorfallsrelevante Personen oder Stellen 
Der:Die Tfzf ist gemäß § 118 EisbBBV sowie § 65 der Betriebsvorschrift V3 für die 
Beachtung und Befolgung der Signale zuständig. Nach Möglichkeit ist die Strecke und 
Oberleitung zu beobachten, um bei außergewöhnlichen Situationen rasch reagieren zu 
können ebenso ist darauf zu achten, ob der Zugfahrt Signale gegeben werden. 

b) Fahrzeuge und technische Einrichtungen 

1.  Auslegung Fahrzeuge, Eisenbahninfrastruktur, techn. Einrichtungen 
Entfällt. 

2. Installation und Inbetriebnahme Fahrzeuge, Eisenbahninfrastruktur, 
techn. Einrichtungen 

Entfällt. 

3. Hersteller od. sonstige Anbieter von Eisenbahnprodukten 
Entfällt. 

4. Instandhaltung und/oder Änderung von Fahrzeugen od. technischen 
Einrichtungen 

Entfällt. 
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5. Instandhaltungsstellen, Ausbesserungswerke und andere 
Instandhaltungsbetriebe 

Entfällt. 

6. Sonstige relevante Faktoren oder Folgen 

Tabelle 7 Auszug der Registerauswertung von Z 40592 [16] 

ID Zeit Distanz 
in km 

Geschwindigkeit 
in km/h HLL 

44981 21:39:24.550 Uhr 1.543,758 70 1 

44982 21:39:24.750 Uhr 1.543,761 70 0 

44983 21:39:25.150 Uhr 1.543,769 69 0 

44984 21:39:27.850 Uhr 1.543,822 70 0 

44985 21:39:28.000 Uhr 1.543,824 70 0 

44986 21:39:28.300 Uhr 1.543,830 70 0 

44987 21:39:28.300 Uhr 1.543,830 70 0 

44988 21:39:28.450 Uhr 1.543,833 70 0 

44989 21:39:30.250 Uhr 1.543,874 69 0 

44990 21:39:31.150 Uhr 1.543,892 68 0 

… … … … … 

45035 21:39:42.400 Uhr 1.544,011 0 0 

Tabelle 7 Auszug der Registerauswertung von Z 40592 [16] ist ein Auszug der 
Registriereinrichtung von Z 40592. Diese stellt dar, dass mit Öffnen der Hautluftleitung 
(HLL), registriert mit 21:39:24.750 Uhr, bis zum Einsetzen eines tatsächlichen 
Geschwindigkeitsverlusts von 1km/h (und ab dann weiter fallend), 5,5 Sekunden benötigt 
wurden. 
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Bei gefahrenen 70 km/h über einen Zeitraum von 5,5 Sekunden wurde laut 
Registriereinrichtung eine Strecke von 113m zurückgelegt, bis es zum Wirken der 
Bremsung kam. 

„Aus Sicht der RPA sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

• Der Zug befand sich im Beschleunigungsvorgang 
• Bei dem Triebfahrzeug war das Nachbremsventil wirksam 
• Der Zug hatte eine Länge von 645 m 
• Die ersten Wagen waren in Bremsstellung G 

 
gem. Mindener Formel: „Für den Vergleich mit dem tatsächlichen Bremsweg ist zu 
beachten, dass bei der indirekten Bremse (HLL) vom Auslösen der Bremse bis zum 
Erreichen von 95% Druck im Bremszylinder gemäß Merkblatt UIC 540 3 bis 5 Sekunden, bei 
automatischer Lastabbremsung 3 bis 6 Sekunden berücksichtigt werden müssen.“ [31] 

c) Menschliche Faktoren 

1. Menschliche und individuelle Merkmale 
Der:Die Tfzf des Z 40592 ist seit dem 20. Oktober 2021 als Tfzf und seit dem 01. März 2022 
bei der METRANS Railprofi Austria GmbH als Tfzf tätig. Bis auf die gegenständliche 
Flankenfahrt, wurden keinerlei Auffälligkeiten (Verstöße oder dergleichen) des:der Tfzf 
durch das Eisenbahnunternehmen verzeichnet. 

Er:Sie ist im Besitz einer von 24. Juni 2020 bis 23. Juni 2030 gültigen Fahrerlaubnis sowie 
einer Zusatzbescheinigung gültig für die Gesamtinfrastruktur der ÖBB AG und die 
Zugsicherungssysteme PZB, LZB, ETCS Level 1 und ETCS Level 2. Ebenso ist in der 
Zusatzbescheinigung vermerkt, dass er:sie seit dem 06. September 2022 den Bf Petrzalka 
befahren darf. Die letzte Überprüfung der Fachkenntnisse fand am 09. November 2022 
statt. [28] [29] 

Er:Sie befährt die Strecke 19401 seit dem 25. April 2022 und alleine im Jahr 2023 bis zum 
ggst. Vorfall insgesamt 41-mal. Der Nachweis über die Streckenkenntnis wurde zuletzt am 
25. April 2022 erbracht. [30] 
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Seine:Ihre Erwartungshaltung war eine Kreuzung mit dem auf dem Nachbargleis 
entgegenkommenden Personenzug REX 7765 im Bahnhof Kittsee und anschließender 
Weiterfahrt. An eine Situation wie am Unfalltag, dass ein stehender Zug Vorfahrt 
bekommt, kann sich der:die Tfzf nicht erinnern. 

Auf die Frage, warum der stehende Z 44610 Vorrang gegenüber dem einfahrenden Z 
40592 bekam, gab der IB folgende Stellungnahme ab: 

„Eine aussagekräftige Prognose über die Dispositionssysteme für Züge von der Grenze 
kommend kann erst getroffen werden, wenn diese im Grenzbahnhof eintreffen. Daher 
wurde zuerst die Abfahrt des Zuges 44610 geplant. Zum Zeitpunkt einer erneuten 
Disposition war für diesen Zug bereits ein freizeigendes Signal (Zugstraße) eingestellt, 
weshalb dieser dann Vorrang gegenüber dem Z 40592 bekam.“ [38] 

Gemäß eigenen Aussagen bei der Befragung durch die Polizei sowie durch den 
Arbeitgeber trat der:die Tfzf ausgeschlafen, gesund und ohne die Einwirkung von Alkohol, 
Medikamenten, etc. um etwa 16:12 Uhr den Dienst im Bahnhof Handelskai an. Im 
Personenzug Richtung Breclav pred schlief der:die Tfzf (als Fahrgast) noch ca. 1 Stunde. [18] 

[19] 

2. Arbeitsplatzfaktoren 
Dienstbeginn für den:die Tfzf des Z 40592 war am 30. April 2023 um 16:10 Uhr, der Dienst 
hätte am 01. Mai 2023 um ca. 02:30 Uhr (Auswärtsruhe in Breclav) geendet. 

Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand er:sie, nach einer Ruhezeit von ca. 41 Stunden, in der 
sechsten Dienststunde (reine Fahrzeit als Tfzf ca. 2,5 Stunden). [18] [19] 

3. Organisatorische Faktoren und Aufgaben 
Entfällt. 

4. Umweltfaktoren  
Zum Zeitpunkt des Vorfalls (ca. 21:40 Uhr) war es im Bahnhof Kittsee bereits dunkel. Bei 
der Befragung des:der Tfzf, ob diese:r Probleme hat, Signale in der Nacht zu erkennen 
bzw. generell etwas in der Nacht zu erkennen, antwortete diese:r mit: „Nein“. Auf die 
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Frage, wie er:sie das Fahren in der Nacht empfinde, antwortete diese:r, es sei angenehmer 
als am Tag, da es ruhiger sei und Signale besser sichtbar seien. [4] [19] 

5. Sonstige relevante Faktoren 
Entfällt. 

d) Feedback- und Kontrollmechanismen (Risikomanagement und 
SMS) 

1. Einschlägige rechtliche Rahmenbedingungen 

Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung – EisbBBV 
„§ 22 Weichen, Flankenschutzeinrichtungen, Schutzweg 

(5) Für Zugfahrten sind Schutzwegvorkehrungen zu treffen. Die Länge des Schutzweges ist 
vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse und der nachfolgenden Bestimmungen festzulegen: 

1. An den Fahrweg hat ein Schutzweg von mindestens 50 m anzuschließen. 
2. Der Schutzweg darf entfallen, wenn die mit ortsfesten Signalen signalisierte 
Einfahrgeschwindigkeit nicht mehr als 40 km/h beträgt und das Ende des Einfahrgleises 
gemäß § 108 Abs. 2 signalisiert ist. 
3. Von den Bestimmungen der Z 1 und 2 darf bei Errichtung einer Zugbeeinflussung, durch 
die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerdem geführt werden kann, 
abgewichen werden, wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist.“ 

„§ 24. Zugbeeinflussung 

(1) Die Zugbeeinflussung dient zur Sicherung von Zugfahrten und umfasst Strecken- und 
Fahrzeugeinrichtungen. 
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(2) Hauptgleise, auf denen bis einschließlich 100 km/h zugelassen sind, müssen wenn es 
die Sicherheit und Ordnung des Betriebes erfordert, mit Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, 
durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht werden kann. 

(3) Hauptgleise, auf denen mehr als 100 km/h zugelassen sind, müssen mit 
Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht 
werden kann. 

(4) Wird gemäß Abs. 2 oder 3 eine Zugbeeinflussung errichtet, sind streckenseitig 
mindestens folgende Punkte auszurüsten: 
1. Vorsignale, Hauptsignale, Schutzsignale; 
2. dauernde Geschwindigkeitsbrüche mit Herabsetzung der Geschwindigkeit um 
mindestens 30 km/h; 
3. besondere vom Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu evaluierende Gefahrenpunkte. 
[…]“ 

„§ 118 Signalbeachtung 

(1) Für die Beachtung und Befolgung der Signale ist der Triebfahrzeugführer des führenden 
Triebfahrzeuges zuständig. Weitere Betriebsbedienstete, die dem Triebfahrzeugführer zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben beigegeben sind, sind in dem Ausmaß zuständig, in dem 
sich dies aus ihrer Tätigkeit ergibt. 

(2) Der Triebfahrzeugführer des führenden Triebfahrzeuges hat nach Möglichkeit Strecke 
und Oberleitung zu beobachten, um bei außergewöhnlichen Situationen rasch reagieren zu 
können. Er hat darauf zu achten, ob der Zugfahrt Signale gegeben werden.“ 

Regelwerk des Infrastrukturbetreibers – 30.01. Betriebsvorschrift V3 
„§65 Signalbeachtung 

(1) Für die Beachtung und Befolgung der Signale ist der Führer des führenden Tfz 
verantwortlich. Ein auf dem führenden Tfz mitfahrender Lotse oder Beimann trägt die 
gleiche Verantwortung. 
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(2) Nach Möglichkeit beobachtet der Führer des führenden Tfz Strecke und Oberleitung, 
um bei Vorfällen rasch reagieren zu können. Er achtet auch darauf, ob dem Zug Signale 
gegeben werden.“ 

Regelwerk des Infrastrukturbetreibers – 13.01.02. Punktförmige Zugbeeinflussung 
„4.6 Gleismagnet 500 Hz 

4.6.1 Anwendung 
GM 500 Hz sind in den folgenden Fällen zu verlegen: 
[…] 
d) bei Ausfahr-, Zwischen- und Schutzsignalen, wenn 
- ein einziger Abstand auf allen Zugstraßen vom nächstgelegenen GM 1000 Hz (gem. 4.3.1 
1a), 1b)) oder GM 1000/2000 Hz (gem. 4.5.1 a), c)) zum betroffenen Haupt- und 
Schutzsignal größer 1250 m (Länge der Überwachungskurve einer Sicherheitseinrichtung 
PZB 90 bei 1000 Hz – Beeinflussung) ist und 
-die zulässige Geschwindigkeit zum betroffenen Haupt- und Schutzsignal größer 40 km/h 
ist 
[…]“ 

2. Risikobewertungs- und Überwachungstätigkeiten 
Als Reaktion auf den ggst. Vorfall wurde von der RPA das Risiko „unerlaubte 
Signalüberfahrungen“ einer erneuten Risikobewertung unterzogen. Sofortmaßnahmen 
sowie langfristige Maßnahmen wurden gesetzt (siehe Kapitel Ergriffene Maßnahmen). [8] 

3. SMS Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber 
Die RPA verfügt über ein Sicherheitsmanagementsystem [32], welches sich unter anderem 
mit bestehenden Risiken wie z.B. Signalüberfahrungen auseinandersetzt (siehe Kapitel 
Ergriffene Maßnahmen und Risikobewertungs- und Überwachungstätigkeiten). [8] 

4. Managementsystem Instandhaltungsstellen 
Entfällt. 
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5. Ergebnisse der Aufsichtstätigkeit der nationalen Sicherheitsbehörden 
„Die letzte anlasslose Aufsichtstätigkeit bei der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft fand 
2018 statt. Die nächste anlasslose Aufsicht war für 2023 geplant, wurde aber im Hinblick 
auf das laufende Verfahren zur Erteilung einer Sicherheitsgenehmigung verschoben (im 
Zuge der Sicherheitsgenehmigung ist der Nachweis der Einrichtung eines 
Sicherheitsmanagementsystems (SMS) nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/762 
zu erbringen). Aufgrund des Umfangs des Netzes der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 
finden laufend mehrere anlassbezogene Aufsichtsverfahren gleichzeitig statt. Ein Datum 
für die letzte Aufsicht kann daher nicht angegeben werden.“ 

„Die letzte anlasslose Aufsicht bei der Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft fand 2019 
statt.“ 

„Die letzte anlasslose Aufsicht bei der METRANS Railprofi Austria GmbH fand 2018 statt. 
Da ein optionaler Termin bei der METRANS Railprofi Austria GmbH 2023 aufgrund der 
eingeschränkten Personalressourcen nicht durchgeführt werden konnte, ist das 
Unternehmen im Aufsichtsplan für 2024 enthalten. Es ist derzeit geplant im dritten oder 
vierten Quartal 2024 einen mündlichen Aufsichtstermin durchzuführen. 

Aufgrund des gegenständlichen Vorfalls wurde ein Aufsichtsverfahren von der Obersten 
Eisenbahnbehörde eingeleitet. Das Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 
Ergebnisse liegen aus diesem Grund noch keine vor.“ [34] 

6. Genehmigungen, Bescheinigungen und Bewertungsberichte 
Die Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft ist im Besitz einer erneuerten 
Sicherheitsbescheinigung Teil A sowie Teil B, beide gültig von 24. Dezember 2019 bis 24. 
Dezember 2024. 

Gemäß dieser vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK) ausgestellten Bescheinigungen, war die RCA zum 
Zeitpunkt des Vorfalls berechtigt, Güterverkehrsleistungen, einschließlich der Beförderung 
gefährlicher Güter (RID), auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft zu 
erbringen. [27] 
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Die METRANS Railprofi Austria GmbH ist im Besitz einer erneuerten 
Sicherheitsbescheinigung Teil A sowie Teil B, beide gültig von 30. Dezember 2021 bis 15. 
Juni 2025. 

Gemäß dieser vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK) ausgestellten Bescheinigungen, war die RPA zum 
Zeitpunkt des Vorfalls berechtigt, Güterverkehrsleistungen, einschließlich der Beförderung 
gefährlicher Güter (RID), auf der Infrastruktur der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft zu 
erbringen. [21] 

Die ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft ist im Besitz einer erneuerten 
Sicherheitsgenehmigung, gültig von 30. Juni 2016 bis 30. Juni 2021 welche bis dato 
mehrfach verlängert wurde. Die zum Zeitpunkt des Vorfalls gültige Verlängerung hatte 
eine Gültigkeit bis 30. April 2023; diese wurde bis 30. April 2024 verlängert. [35] [36] [39] 

Eine Neuausstellung der Sicherheitsgenehmigung für fünf Jahre konnte bis jetzt nicht 
durchgeführt werden, da die vom IB angewendeten Verfahren und Bestimmungen für 
eine sichere Planung von Eisenbahnanlagen nicht ausreichend geeignet waren, eine 
sichere Planung und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

7. Sonstige systemische Faktoren 
Ein 500 Hz Magnet, welcher den ggst. Vorfall verhindern hätte können, ist in der Regel 150 
bis 300 m vor einem HS positioniert. Beim Befahren eines wirksamen 500 Hz-Magnet 
(dazugehöriges HS auf Stellung „Halt“) darf der Zug je nach Betriebsart eine festgelegte 
Geschwindigkeit nicht überschreiten (Vmax=65 km/h). Durch die 500 Hz-Beeinflussung 
wird eine wegabhängige Geschwindigkeitsüberwachungskurve entsprechend der 
gewählten Betriebsart (PZB 90) und dem Betriebsprogramm auf einer Länge von 250 m 
wirksam (Vmax nach 153 m=45 km/h). Bei Überschreitung der Überwachungskurve erfolgt 
eine Zwangsbremsung. 
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5 Schlussfolgerungen 

Aufgrund der durchgeführten Erhebungen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass eine 
unerlaubte Signalüberfahrung zu dem gegenständlichen Vorfall geführt hat. 

Aufgrund der Signalverwechslung und der damit verbundenen Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit auf 70 km/h war zum Zeitpunkt der eingeleiteten Schnellbremsung 
weder ein Anhalten vor dem Ausfahrsignal „H2“, noch ein Anhalten vor dem 
Gefahrenpunkt der Weiche Nr. 5 möglich, sodass es zu der Flankenfahrt kam. [8] [18] [19] 

Das Erreichen des Gefahrenpunktes und somit die Flankenfahrt hätte sich 
infrastrukturseitig technisch durch einen PZB 500 Hz Magneten und/oder durch einen 
größeren baulichen Abstand zwischen dem Ausfahrsignal und dem Gefahrenpunkt 
verhindern lassen. 

a) Zusammenfassung der Auswertung und Schlussfolgerungen zu 
den Ursachen des Ereignisses 

Ursächlicher Faktor  
Als ursächlicher Faktor ist die Verwechslung der Ausfahrsignale „H2“ und „H4“ und das 
damit verbundene Beschleunigen auf 70 km/h durch den:die Tfzf des Z 40592 anzusehen. 
[18] [19] 

Beitragende Faktoren 
Ein dem Ausfahrsignal „H2“ zugeordneter 500 Hz Magnet, welcher die Flankenfahrt 
verhindern hätte können, war zum Vorfallzeitpunkt nicht verbaut. [14] [37] 

Der bauliche Abstand zwischen dem überfahrenen Ausfahrsignal „H2“ und der 
Grenzmarke der Weiche 5 (Gefahrenpunkt), beträgt 70 m. 
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Dieser Abstand, in Kombination mit dem fehlenden 500 Hz Magnet und einer zulässigen 
Geschwindigkeit von 100km/h auf ein „HALT“ zeigendes Ausfahrsignal, stellt ein erhöhtes 
Risiko für Zugkollisionen dar. 

Systemischer Faktor 
Entfällt. 

b) Frühere Ereignisse ähnlicher Art 

Am 22. Dezember 2017 kam es im Bf Kritzendorf aufgrund einer unerlaubten 
Signalüberfahrung zu einer Flankenfahrt zwischen Z 21093 und Z 2845. 

Zur geplanten Abfahrtszeit von Z 21093 um 17:48 Uhr wurde Z 2845 eine Durchfahrt durch 
den Bf Kritzendorf gestellt. Die Signalisierung für die Durchfahrt erfolgte durch das 
Schutzsignal „SCH2“ in der Stellung „Fahrverbot aufgehoben“ und dem Hauptsignal „H2“ in 
der Stellung „FREI“. 

Diese Signalisierung bezog der:die Tfzf des Z 21093 auf sich und setzte den Zug in Bewegung. 
Nach ca. 250 m erkannte er:sie, dass das Signal „SCH4“ noch den Signalbegriff „Fahrverbot“ 
signalisierte und leitete eine Schnellbremsung ein. Fast zeitgleich fand eine 2000 Hz 
Beeinflussung statt, welche durch den 2000 Hz GM auf Höhe des „SCH4“ ausgelöst wurde. Der 
Zug kam auf der Weiche 6 nicht „grenzfrei“ zum Stillstand. 

Der:Die Tfzf des herannahenden Z 2845 leitete eine Schnellbremsung ein, konnte jedoch die 
Kollision sieben Sekunden nach dem Stillstand von Z 21093 nicht mehr verhindern. 

c) Ergriffene Maßnahmen 

Aufgrund des gegenständlichen Vorfalls wurde von Seiten des IB das ursprünglich für 
November 2023 geplante Nachrüstprogramm vorverlegt und am 15. Mai 2023 die 
Verlegung der 500 Hz Magneten im Bahnhof Kittsee abgeschlossen. 

Durch die RPA gesetzte Maßnahmen bzgl. des:der Tfzf: 
• Freistellung vom Dienst und Organisation einer psychologischen Unterstützung, 
• Schriftliche und mündliche Wissensüberprüfung samt Lehrgespräch, 
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• Überprüfung der medizinischen Tauglichkeit, 
• Schrittweises Heranführen an die Tätigkeit als Tfzf, 
• Begleitung bei der ersten selbstständigen Fahrt (am 13. Juni 2023) samt 

Feedbackgespräch. 
 
Durch die RPA gesetzte Maßnahmen [8]: 
• Erstellung einer Dienstanweisung „DA 2023-06 Leistungsabgabe bei Signal Vorsicht“, 
• Implementierung eines:einer Beauftragten für menschliche und organisatorische 

Faktoren im eisenbahnbetrieblichen Sicherheitsmanagementsystem, 
• Aufnahme des Vorfalls in den Dienstunterricht, 
• Aus- und Weiterbildung – Themenschwerpunkt „Aufmerksamkeit beim Fahren“,  
• Sensibilisierung der Mitarbeiter bezüglich „Routine, Vor- und Nachteile bei der Arbeit“  

Die „DA 2023-06 Leistungsabgabe bei Signal Vorsicht“ [22] wurde am 12. Mai 2023 erstellt 
und trat mit 19. Mai 2023 in Kraft. Mit 11. Juni 2023 trat die aktualisierte „2. Auflage“ in 
Kraft, welche Signalnachahmer miteinschließt. 

Die aktualisierte Dienstanweisung gibt den Mitarbeiter:innen der RPA folgendes vor:  

„Für alle Fahrten im PZB-Betrieb gilt: 

Nach der Vorbeifahrt an einem Vorsignal in der Stellung „Vorsicht“ und dem 
anschließenden Erkennen einer Signalisierung (am zugehörigen Hauptsignal / 
Signalnachahmer), welche die Weiterfahrt gestattet, ist die Geschwindigkeit auf maximal 
40 km/h zu begrenzen. 

Diese Begrenzung endet am Hauptsignal / Signalnachahmer (Vorbeifahrt mit der 
Zugspitze).“ 

d) Zusätzliche Bemerkungen 

• Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort nahmen die Einsatzkräfte Kontakt zu beiden 
Tfzf auf. Der:Die Tfzf des Z 40592 verließ dafür den Führerstand. 
Als der:die Tfzf die Lok wieder betrat, wurde er:sie via GSMR-Funk von der 
Fahrdienstleitung kontaktiert. Als er:sie angab, außerhalb des Triebfahrzeugs mit der 
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Polizei gesprochen zu haben, merkte die Fahrdienstleitung an, dass es sicherer sei, 
den Führerstand nicht zu verlassen. 
Da zu diesem Zeitpunkt das Ausmaß der Schäden, vor allem jener an der Oberleitung 
und die damit einhergehenden Gefahren, noch nicht bekannt war, war es nicht sicher, 
das Triebfahrzeug ohne Rücksprache mit der Fahrdienstleitung zu verlassen. [18] [19] 

• Nachstehende Tabelle 7 veranschaulicht die bei der Auswertung der vorgelegten 
Unterlagen festgestellten Abweichungen bei den Angaben der Bremshundertstel des Z 
40592. 

Tabelle 8 Abweichung der Bremshundertstelangaben 

Angabe aus Vorhanden Bremshundertstel Erforderliche 
Bremshundertstel 

GLA [1] Keine Angabe 90% 

Untersuchungsbericht RPA [8] 88% 90% 

Wagenliste der RPA [3] 80% 88% 

Stellungnahme RPA [31] 88% (gem. RPA Wagenliste) 68% (laut Faplo) 
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Conclusions 

Summary of the analysis and conclusions with regard to the causes 
of the occurrence 

Based on the investigations conducted, it has been concluded that the unpermitted 
passing of a signal led to the incident in question. 

Due to the signal mix-up and the resulting increase in the driving speed to 70 km/h, at the 
time the emergency brake was engaged it was not possible to stop before the exit-signal 
“H2” or before the danger point for turnout no. 5, resulting in the side-on collision. [8] [18] 

[19] 

The fact that the train reached the danger point and thus the side-on collision could have 
been prevented on the infrastructure side by way of technical measures in the form of an 
intermittent ATP 500 Hz magnet and/or by way of a larger structural distance between the 
exit signal and the danger point. 

Causal factor 
The cause was found to be a mix-up of the exit-signals “H2” and “H4” and the resulting 
acceleration to 70 km/h by the driver of train 40592. [18] [19] 

Contributing factors 
A 500 Hz magnet allocated to the exit-signal “H2” that could have prevented the side-on 
collision was not fitted at the time of the incident. [14] [37] 

The structural distance between the exit-signal “H2” that was passed and the fouling point 
indicator for turnout 5 (danger point) is 70 m. 

This distance, combined with the lack of a 500 Hz magnet and a permissible speed of 100 
km/h when an exit-signal is showing “STOP”, represents an increased risk for train 
collisions. 
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Systemic factor 
None. 

Measures taken since the occurrence 

As a result of this incident, the infrastructure operator pushed up the retrofit programme 
that was originally planned for November 2023, and the fitting of 500 Hz magnets in 
Kittsee railway station was completed on 15 May 2023. 

Action taken by RPA with regard to the train driver: 
• Leave of absence and organisation of psychological support, 
• Written and verbal knowledge test including training discussion, 
• Medical fitness check, 
• Gradual re-introduction to working as a train driver, 
• Supervision of first independent journey (on 13 June 2023) including feedback 

discussion. 
 
Action taken by RPA [8]: 
• Issue of work instructions entitled “Work Instructions 2023-06 Output at Caution 

Signal”, 
• Implementation of an officer for human and organisational factors in the railway 

safety management system, 
• Inclusion of the incident in the job training curriculum, 
• Training – focus topic “Alertness When Driving”,  
• Awareness training for employees on “Routine – Advantages and Disadvantages at 

Work”  

“Work Instructions 2023-06 Output at Caution Signal” [22] were issued on 12 May 2023 and 
came into force on 19 May 2023. The updated “2nd edition”, which includes signal 
repeaters, came into force on 11 June 2023. 

The updated work instructions stipulate the following for employees of RPA:  

“The following applies to all journeys operated under intermittent ATP: 
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After passing a pre-signal displaying a ‘Caution’ aspect and the subsequent recognition of 
a signal aspect (on the associated main signal/signal repeater) that permits continued 
movement, speed must be limited to a maximum of 40 km/h. 

This limit ends at the main signal/signal repeater (when passed with the nose of the 
train).” 

Additional observations 

• When the police arrived at the scene of the accident, they established contact with 
both train drivers. The driver of train 40592 left the cab for this purpose. 
When the train driver returned to the locomotive, he/she was contacted by the 
dispatch team via GSM-R radio. When he/she stated that he/she had spoken to the 
police outside the train, the dispatch team noted that it would be safer not to leave 
the cab. 
Because the scope of the damage, particularly to the overhead line, and the 
associated dangers were not yet known, it was not safe to leave the train without 
consulting the dispatch team. [18] [19] 

• Tabelle 8 below shows the deviations in the braking percentages of train 40592 
identified in the analysis of the submitted documents. 

Tabelle 8 Deviations in braking percentage data 

Data from Actual braking percentage Required braking percentage 

Joint on-site inspection [1] Not specified 90% 

RPA investigation report [8] 88% 90% 

RPA wagon list [3] 80% 88% 

RPA statement [31] 88% (as per RPA wagon list) 68% (as per timetable instruction) 
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6 Sicherheitsempfehlungen 

6.1 Sicherheitsempfehlungen gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 

Gemäß § 16 Abs. 1 UUG 2005 ist eine Sicherheitsempfehlung ein Vorschlag zur Verhütung 
von Vorfällen auf Grundlage von Informationen, die sich im Zuge der 
Sicherheitsuntersuchung ergeben haben. Sicherheitsempfehlungen werden grundsätzlich 
im Rahmen der Untersuchungsberichte herausgegeben und dürfen in keinem Fall 
Aussagen oder Vermutungen zu Fragen der Schuld oder Haftung enthalten. 

Von einer Sicherheitsempfehlung wird abgesehen, da der Abschluss des aufgrund der 
Flankenfahrt im Bf Niklasdorf vom 12. Februar 2018 eingeleiteten Nachrüstprogramms mit 
500 Hz Magneten, für einen Vorsignalabstand von mehr als 1250m zwischen Vorsignal und 
dazugehörigem Hauptsignal mit Ende des dritten Quartals 2024 geplant ist. 
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Safety recommendations 

Safety recommendations in accordance with Article 16 paragraph 1 
UUG 2005 

Article 16 para. 1 of the 2005 Austrian Accident Investigation Act (UUG 2005) lists a safety 
recommendation as one of the proposed ways of preventing incidents based on 
information that emerged during the safety inspection. Safety recommendations are 
made as part of investigation reports as a basic principle and must never include any 
statements or conjecture about questions of guilt or liability. 

No safety recommendation is being made because the retrofit programme for 500 Hz 
magnets for a pre-signal distance of more than 1,250 m between the pre-signal and 
associated main-signal that was initiated due to the side-on collision that occurred at 
Niklasdorf railway station on 12 February 2018 is scheduled to be concluded at the end of 
the third quarter of 2024. 
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Berücksichtigte Stellungnahmen 

Stellungnahmen haben gemäß § 14 Abs. 1 UUG 2005 zu den für den Vorfall maßgeblichen 
Tatsachen und Schlussfolgerungen zu erfolgen. 

Die innerhalb der gesetzten Frist eingelangten Stellungnahmen befinden sich im Anhang 
(Anhang – Stellungnahmen) zum Untersuchungsbericht. Stellungnahmen von folgenden 
Beteiligten wurden in dem Umfang berücksichtigt, als sie für die Analyse des untersuchten 
Vorfalls von Belang sind: 

• ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 
• Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft 
• BMK - IV/E4 Oberste Eisenbahnbehörde Überwachung 
• Verkehrs-Arbeitsinspektorat - Abteilung 11 

Aufgrund der eingelangten Stellungnahmen wurden in den Kapiteln Hergang, Folgen, 
Örtlichkeit und örtliche Verhältnisse, Beteiligte Personen und Stellen, Schnittstellen, 
Beteiligte Fahrten, Infrastruktur und Signalsystem, Ereigniskette, Menschliche und 
individuelle Merkmale, Sonstige systemische Faktoren, Beitragende Faktoren und 
Sicherheitsempfehlungen, Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen. 

Die Stellungnahme der Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft erfolgte fristgerecht in Form 
einer kommentierten PDF-Datei des vorläufigen Untersuchungsberichts. Diese wird nach 
Rücksprache mit dem Unternehmen nicht im Untersuchungsbericht abgebildet. Die 
redaktionellen Anmerkungen wurden in den Bericht eingearbeitet. 
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[39] Abänderung des Bescheids- SiGe 2024; 23.02.2024; IB 
[40] Stellungnahme; 03.04.2024; RPA 
[41] Sicherheitsbescheinigung Teil A und B METRANS /Danubia/, a.s.; 05.04.2024; 

ERADIS 
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Abkürzungen 

Abk. Abkürzung 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

ASFiNAG Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

Bf Bahnhof 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BMK 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie 

DA Dienstanweisung 

EBO Einheitlicher Bedienoberfläche 

ERADIS European Railway Agency Database of Interoperability and Safety 

ETCS European Train Control System 

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Faplo Fahrplananordnung 

Fdl Fahrdienstleiter:in 

FF Freiwillige Feuerwehr 

ggst. gegenständlich 

GKO Gefahrstoffkundiges Organ 

GLA gemeinschaftlicher Lokalaugenschein 

Gtt Bahnhof Gattendorf 

Hz Hertz (SI-Einheit der Frequenz) 

IB Infrastruktur Betreiber 

JD Journaldienst 

Ktt Bahnhof Kittsee 

LPD Landespolizeidirektion 

LZB Linienförmige Zugbeeinflussung 

Noko Notfallkoordinator:in 

ÖBB-Infra ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 

PZB Punktförmige Zugbeeinflussung 
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RCA Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft 

REX Regionalexpress 

RID Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

RPA METRANS Railprofi Austria GmbH 

SiBe Sicherheitsbescheinigung 

SiGe Sicherheitsgenehmigung 

Tfzf Triebfahrzeugführer:in 

Z Zug 

Zl Zuglenkung 
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Anhang – Stellungnahmen 

 



 

 

Untersuchungsbericht  57 von 96 

 

 



 

58 von 96 Untersuchungsbericht 

 



 

 

Untersuchungsbericht  59 von 96 

 



 

60 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  61 von 96 



 

62 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  63 von 96 



 

64 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  65 von 96 



 

66 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  67 von 96 



 

68 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  69 von 96 



 

70 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  71 von 96 



 

72 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  73 von 96 

 



 

74 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  75 von 96 



 

76 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  77 von 96 



 

78 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  79 von 96 



 

80 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  81 von 96 



 

82 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  83 von 96 



 

84 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  85 von 96 



 

86 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  87 von 96 



 

88 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  89 von 96 



 

90 von 96 Untersuchungsbericht 



 

 

Untersuchungsbericht  91 von 96 



 

92 von 96 Untersuchungsbericht 




